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Langtitel: Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes Kündigung, 
Unterzeichnung und Ratifikation

Vorhabensart: Über- oder zwischenstaatliche Vereinbarung

Zuordnung des Vorhabens zu Wirkungszielen
 • 2014-BKA-UG 32-W0002: Nachhaltige Absicherung von kulturellem Erbe und besserer 

Zugang zu Kunst- und Kulturgütern für die Öffentlichkeit

Zuordnung des Vorhabens zu Globalbudget-Maßnahmen
 • 2014-BKA-GB32.02-M0001: Österreichweite Sicherung von einheitlichen Standards im 

Denkmalschutz

1.1 Problemdefinition 

Finanzjahr: 2014

Aufgrund großangelegter Planungsvorhaben, natürlicher Gefahren, heimlicher oder unwissen-
schaftlicher Ausgrabungen und unzulänglichen öffentlichen Bewusstseins ist das archäologische 
Erbe, das von der frühesten Geschichte der Menschheit Zeugnis ablegt, ernsthaft bedroht.

Österreich ist Vertragspartei des am 6. Mai 1969 in London unterzeichneten Europäischen 
Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Kulturguts, dessen revidierte Fassung nun 
zur Ratifikation vorliegt. 

1. Vorhaben: Europäisches Übereinkommen  
zum Schutz des archäologischen Erbes Kündigung,  
Unterzeichnung und Ratifikation

https://wirkungsmonitoring.
gv.at/2015-vorhaben-wfa-24.
html



1.2 Ziele

1: Inhalte des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes 
sind österreichischer Rechtsbestand
Beschreibung des Ziels
Inhalte des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes sind öster-
reichischer Rechtsbestand

Ergebnis der Evaluierung

Dem Ziel zugeordnete Maßnahmen

Maßnahme 1: Unterzeichnung und Ratifikation des revidierten Europäischen Überein-
kommens zum Schutz des archäologischen Erbes. Ò zur Gänze erreicht

1.3 Finanzielle Auswirkungen des Bundes

Beschreibung der tatsächlich eingetretenen finanziellen Auswirkungen
keine
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Inhalte des Europäischen Übereinkommens zum Schutz des archäologischen Erbes
sind österreichischer Rechtsbestand

Ratifizierung des Übereinkommens zum Schutz des

archäologischen Erbes.
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1.4 Wirkungsdimensionen

Es wurden keine wesentlichen Auswirkungen abgeschätzt bzw. festgestellt.

1.5 Gesamtbeurteilung des Erfolgs des Vorhabens

Die erwarteten Wirkungen des Gesamtvorhabens sind: zur Gänze eingetreten
Die Verlautbarung erfolgte in BGBl. III Nr. 22/2015. Das Übereinkommen ist am 24. Juli 
2015 in Kraft getreten. Ziel des Übereinkommens ist es das archäologische Erbe als Quelle 
gemeinsamer europäischer Erinnerung und als Instrument für historische und wissenschaftliche 
Studien vor Zerstörung zu schützen und europäische Standards für den Schutz archäologischer 
Funde und Stätten festzulegen.

Haben sich Verbesserungspotentiale ergeben? Nein
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